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MAGISTRAT DER STADT WIENER NEUSTADT 

Änderung des Bebauungsplanes 

Neudarstellung 2026/1 - Erläuterungsbericht 

2. Ausgangslage 

Der Bebauungsplan 2009 Neudarstellung 2025/1 deckt derzeit einen Großteil des 

Siedlungsgebietes von Wiener Neustadt ab. Die Stadt Wiener Neustadt ist bestrebt, 

die Bestimmungen flächendeckend festzulegen, wobei ca. 17 % noch ungeregelt sind. 

Die beabsichtigte Festsetzung ĂNeudarstellung 2026/1ñ betrifft die Planblätter 7430/32, 

7531-49/57, 7531-75, 7531/77, 7530-03, 7530-04, 7530-05, 7530-09,  7530-10, 7530-

11, 7530-12, 7530-13, 7530-17, 7530-18, 7530-19, 7530-20, 7530-21, 7530-25, 7530-

26, 7530-27, 7530-28, 7530-29, 7530-34, 7530-35, 7530-37, 7530-42 und 7530-43, 

des Bebauungsplanes 2009 der Stadt Wiener Neustadt - Neudarstellung 2025/1. 

Abbildung 1: Übersicht der Planblätter samt Änderungspunkte 1-11 (rot),  
Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 

Stadtentwicklung, November 2025 

 

Die Korrekturpunkte betreffen die Planblätter 7530-03, 7530-04, 7530-10, 7530-11, 7530-12, 7530-18, 7530-19, 
7530-20, 7530-25, 7530-28, 7530-34 und 7530-35. Sie sind in der Abbildung 1 nicht gesondert ausgewiesen, da 
durch eine Darstellung die Übersichtlichkeit verloren geht. Die Korrekturpunkte werden im Erläuterungsbericht 
unter Ă3.5. Korrekturpunkte ohne inhaltliche  nderungenñ genauer behandelt.   
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2. Bearbeitungszielsetzung im Überblick 

2.1.  Überprüfung und Anpassung der Bebauungsbestimmungen in 

Bereichen, wo der Flächenwidmungsplan abgeändert wurde. 

Dabei werden die Bebauungsbestimmungen soweit als möglich ihrer Zielsetzung 

folgend an die geänderte Widmungssituation angepasst. Zudem werden 

gegebenenfalls geringfügige Anpassungen der unmittelbar angrenzenden 

Bebauungsbestimmungen vorgenommen. 

2.2.  Planliche Abänderungen im Bebauungsplan aufgrund geänderter 

Rahmenbedingungen  

In Folge struktureller Entwicklungen kommt es zu geänderten Planungsgrundlagen, 

die wiederum eine Anpassung des Bebauungsplans notwendig machen.  

2.3. Anpassung des Anhangs  

Es soll der Anhang ĂVerkehrsstraÇenñ ¿berarbeitet werden 

2.4.  Ergänzung der textlichen Verordnungsbestimmungen (Überarbeitung 

des Verordnungstextes) 

Es soll der Verordnungstext aufgrund struktureller Entwicklungen abgeändert werden. 

2.5. Diverse Korrekturen 

Korrekturen bzw. Ergänzungen in der Plandarstellung 
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3. Bebauungsplanänderungen 

3.1. Überprüfung und Anpassung der Bebauungsbestimmungen in Bereichen, 

wo der Flächenwidmungsplan abgeändert wurde. 

3.1.1. Änderungspunkt 1: Nova City  

Im Zuge der letzten Flächenwidmungsplanänderung ĂNeudarstellung 2025/1añ wurde das 

Grundstück Nr. 1869/21 im Bereich südlich der Samuel Morse-Straße widmungstechnisch 

neu strukturiert. Dabei wurde zunächst die Bahntrasse (öffentliche Verkehrsfläche mit der 

Kenntlichmachung Bahn) in Bauland Industriegebiete (BI) und Bauland Betriebsgebiete 

(BB) sowie eine geplante Stichstraße von Bauland Industriegebiete (BI) in öffentliche 

Verkehrsfläche (Vö) umgewidmet. Weiters wurde im südlichen Anschluss ein Teilbereich 

der Liegenschaft von Bauland Industriegebiete (BI) in Bauland Betriebsgebiete (BB) 

umgewidmet. Im Zuge der Neustrukturierung soll auch der Grüngürtel verlegt werden, 

wodurch es zu Umwidmungen von Grüngürtel-Emissions-/Immissionsschutz (Ggü-1) in 

Bauland Betriebsgebiete (BB), von der Bahntrasse (öffentliche Verkehrsfläche mit der 

Kenntlichmachung Bahn) in Grüngürtel-Emissions-/Immissionsschutz (Ggü-1) und von 

Bauland Industriegebiete (BI) in Grüngürtel-Emissions-/Immissionsschutz (Ggü-1) kam. 

Durch die Neustrukturierung der Liegenschaft soll es zu einer, entsprechend der 

vorhandenen Infrastruktur im Wirtschaftspark, bedarfsgerechten Nutzung und Bebauung 

kommen.  

Abbildung 2: Änderung des Flächenwidmungsplans 

 
Quelle: GIS WN, November 2025 
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Durch diese Umwidmung wurden neue Widmungsgrenzen geschaffen. Die aktuellen, für 

den gesamten Bereich geltenden, Bebauungsplanbestimmungen sollen weiterhin für alle 

Flächen gelten. Aus diesem Grund werden die Bebauungsbestimmungen in den 

gegenständlichen Bereich übertragen (-/o/17).  

Auf die Widmung der Stichstraße wird im Bebauungsplan mit einer vorderen Baufluchtlinie 

reagiert. Es wird ein vorderer Bauwich von 3 m mit Anbaumöglichkeit festgelegt, da sich 

dieser aus der Umgebung ableitet. Die Baufluchtlinien entlang der Samuel Morse-Straße 

werden im Bereich der vormaligen öffentlichen Verkehrsfläche mit der Kenntlichmachung 

Bahn (Vö-Bahn) ergänzt.  

Abbildung 3: Ausschnitt des Entwurfes des Bebauungsplanes 

Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 
Stadtentwicklung, November 2025 
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Aufgrund der Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung 

(Änderung der Flächenwidmung) ist ein Änderungsanlass für den oben angeführten 

Bereich gegeben.  

3.1.2. Änderungspunkt 2: Liese Prokop-Weg  

Die gegenständliche Fläche wurde bereits im Flächenwidmungsänderungsverfahren 

2019/2a (Rechtskraft 30.11.2019) von Grünland Land- und Forstwirtschaft (Glf) in 

öffentliche Verkehrsfläche (Vö) bzw. Bauland Sondergebiet ï Schule sowie soziale 

Einrichtungen und ergänzende Nutzungen (BS-SCH,SOZ) umgewidmet. Im 

Änderungsverfahren für die Flächenwidmung 2021/1a (Rechtskraft 16.03.2022) wurde die 

Konkretisierung der Nutzungen vorgenommen und die nördliche Teilfläche des 

Grundstücks Nr. 956 von der Widmung BS - SCH, SOZ (Bauland Sondergebiet mit dem 

besonderen Zweck Schulen, Bildungseinrichtungen etc., soziale Einrichtungen und 

ergänzende Nutzung) in BS - SCH, SPO (Bauland Sondergebiet mit dem besonderen 

Zweck Schulen, Bildungseinrichtungen etc., Sport- und Freizeiteinrichtungen) und die 

südliche Teilfläche des gegenständlichen Grundstücks wurde von BS - SCH, SOZ 

(Bauland Sondergebiet mit dem besonderen Zweck Schulen, Bildungseinrichtungen etc., 

soziale Einrichtungen und ergänzende Nutzung) in BS - SOZ, ÖFF (Bauland Sondergebiet 

mit dem besonderen Zweck soziale Einrichtungen und ergänzende Nutzung sonstige 

öffentliche Einrichtungen und Büronutzungen) umgewidmet. 

Um die Nutzbarkeit des bestehenden Bauland Sondergebietes sicherzustellen, erscheint 

eine nochmalige Konkretisierung der Zweckbestimmung sinnvoll. Aus diesem Grund wurde 

im Flªchenwidmungsplanªnderung ĂNeudarstellung 2025/1añ das Grundstück Nr. 956 von 

BS - SCH, SPO (Bauland Sondergebiet mit dem besonderen Zweck Schulen, 

Bildungseinrichtungen etc., Sport- und Freizeiteinrichtungen) in BS - SOZ, ÖFF (Bauland 

Sondergebiet mit dem besonderen Zweck soziale Einrichtungen und ergänzende Nutzung 

sonstige öffentliche Einrichtungen und Büronutzungen) umgewidmet.  
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Abbildung 4: Änderung des Flächenwidmungsplans 

 
Quelle: GIS WN, November 2025 

Im Bebauungsplanänderungsverfahren 2019/2 (welches am 03.01.2020 in Rechtskraft 

getreten ist) wurde nach der ersten Umwidmung eine Baufluchtlinie, welche Rundum einen 

5 m breiten Bauwich festlegt, sowie die Bebauungsbestimmungen 1,0/o/11 festgelegt. 

Nach der Umwidmung des Grundstückes wurden die Bebauungsbestimmungen nicht 

nachgezogen. 
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Abbildung 5: Ausschnitt des Entwurfes des 
Bebauungsplanes Verfahren 2019/2 

Quelle: Geschäftsbereich V, Gruppe 3 - 
Stadtentwicklung, September 2019 

Abbildung 6: Ausschnitt aus Bebauungsplanes 
Verfahren 2022/1a 

Quelle: Magistratsdirektion - Gruppe 
Stadtentwicklung, Mai 2022 

Durch die erneute Widmungsänderung werden die Bebauungsbestimmungen auf dem 

nördlichen Grundstücksteil ergänzt. Die gegebenen Bebauungsbestimmungen, welche 

eine Geschoßflächenzahl von 1,0, die offene Bauweise und eine maximale Gebäudehöhe 

von 11 m festlegt, bleiben bestehen. 

Abbildung 7: Ausschnitt des Entwurfes des Bebauungsplanes 

Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 
Stadtentwicklung, November 2025 



 

Bebauungsplan Neudarstellung 2026/1 Seite 9 von 40 

Aufgrund der Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung 

(Änderung der Flächenwidmung) ist ein Änderungsanlass für den oben angeführten 

Bereich gegeben.  

3.1.3. Änderungspunkt 3: Johann Nepomuk Fronner-

Gasse/Lachtengasse  

Im Jahr 2022 sollte im Zuge der Erarbeitung eines Projektes in Zusammenarbeit der 

Stadt und eines Projektentwicklers eine Neustrukturierung der unbebauten und als 

Bauland Wohngebiet (BW) gewidmeten Grundstücke entstehen. Die Umwidmung konnte 

nach anhaltenden Verhandlungen bezüglich eines Raumordnungsvertrags, im 

Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 2025/1a eingegliedert werden.  

Abbildung 8: Änderung des Flächenwidmungsplans 

 
Quelle: GIS WN, November 2025 

Im Zuge des gemeinschaftlich ausgearbeiteten Projektes wurde auf eine möglichst 

flächensparende Inanspruchnahme von Boden geachtet. Die Projektwerberin, die 

Niederösterreichische Gesellschaft für Stadt-, Dorferneuerung und Alternatives Wohnen 

(kurz: NÖSTA), plant im südlichen Bereich die Errichtung von maximal vier Wohnbauten 

(Bauabschnitten) mit insgesamt 101 Wohneinheiten. Im nördlichen Teilbereich der 

Projektfläche ist die Errichtung von ca. 33 Wohneinheiten verdichtetem Flachbau bzw. als 

Reihenhäuser geplant.  
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Abbildung 9: Entwurf Projekt NST 

ĂGenerationen Wohnen GymelsDORFñ, 2700 
Wr.Neustadt 

Quelle: Freimüller Söllinger Architektur ZT GmbH, 
2025 

Abbildung 10: Ökologische Umnutzung des 

Aushubs und Schnitt Grüngürtel als Wall (o.M.) 

Quelle: Freimüller Söllinger Architektur ZT GmbH, 
2025 

 

Durch einen Raumordnungsvertrag gem. § 17 NÖ ROG 2014 wurden die 

unterschiedlichen Qualitäten, beispielsweise die Ausgestaltung des Grüngürtels v.a. im 

Bereich der Doppelwidmung, des Projektes abgesichert.  

Auch die notwendigen Festlegungen des Bebauungsplans wurden in den 

Vertragsverhandlungen mitverhandelt. Die Festlegungen wurden durch eine Anlage zum 

Vertrag bereits aufgezeigt und werden im gegenständlichen Bebauungsplanverfahren 

umgesetzt. Es soll für die nördliche Projektfläche eine maximale Geschoßflächenzahl 0,7, 

die offene Bauweise und die maximale Gebäudehöhe von 9* festgelegt werden. Auf der 

südlichen Projektfläche wird eine maximale Geschoßflächenzahl von 0,9, die offene 

Bauweise und die maximale Gebäudehöhe von 9* festgelegt werden.  

Durch die Festlegung der Gebªudehºhe durch den Zusatz Ă*ñ wird folgendes festgehalten: 

ĂDie in der Plandarstellung definierte Hºhenfestsetzung darf mit Ausnahme von 

untergeordneten Bauteilen und technischen Aufbauten (z. B. 

Schornsteine,Lüftungsanlagen usw.) mit keinem raumbildenden Bauteil ¿berragt werden.ñ 
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Zusätzlich sollen Baufluchtlinien festgelegt werden, wodurch die Situierung der Gebäude 

eingeschränkt wird und unbebaute Flächen gesichert werden. Die Ausgestaltung von 

Freiflächen wird  innerhalb der Baufluchtlinien mit der besonderen Freiflächenbestimmung 

F7 (ĂDie unbebauten Flªchen eines Bauplatzes sind zu einem ¿berwiegenden Teil (mehr 

als 50 %) gärtnerisch zu gestaltenñ) und auÇerhalb der Baufluchtlinien mit der besonderen 

Freiflächenbestimmung F5 (ĂAuf den mit F5 bezeichneten Flächen ist ein Durchgang 

(Verbindung) mit einer Mindestbreite von 2,0 m auszugestalten.ñ) langfristig sichergestellt. 

Um die Qualitäten des Projektes auch im Bebauungsplan aufzunehmen, sollen zusätzlich 

weitere Regelungen aufgenommen werden. Durch die Bestimmung N08 wird die Errichtung 

von Nebengebäuden in den Bauwichen unzulässig. Durch die Besondere sonstige 

Regelungen S13, S14 und S15 muss das Projekt folgende Bestimmungen einhalten: 

ĂS13éIn mit S13 gekennzeichneten Bereichen sind Flachdächer ab 250 m², welche nicht 

unmittelbar Wohnungen zugeordnet sind, mit PV-Anlagen und/oder extensive 

Begrünungen zu errichten. Für die extensive Begrünung ist eine Mindestaufbauhöhe von 

15 cm notwendig. 

S14éIn mit S14 gekennzeichneten Bereichen sind unterirdische Bauwerke mit mindestens 

50 cm Erdschicht zu überdecken und gärtnerisch zu gestalten. Für die Pflanzung von 

Bäumen ist eine Vegetationsschicht von mindestens 1,5 m vorzusehen. Diese kann 

beispielsweise in Form einer Anhügelung ausgeführt werden. Ausgenommen davon sind 

Privatgärten und Terrassen. 

S15éIn mit S15 gekennzeichneten Bereichen m¿ssen bei Gebªuden mindestens 10% der 

Fassadenflªche begr¿nt (Fassadenbegr¿nung, Pflanztrºge, etc.) ausgestaltet werden.ñ 

Durch die Festlegungen im Bebauungsplan, soll eine harmonische und zukunftsorientierte 

Siedlungsentwicklung sichergestellt werden. 
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Abbildung 11: Ausschnitt des Entwurfes des Bebauungsplanes 

 

Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 
Stadtentwicklung, November 2025 

Aufgrund der Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung 

(Änderung der Flächenwidmung) ist ein Änderungsanlass für den oben angeführten 

Bereich gegeben.  

3.1.4. Änderungspunkt 4: Betriebserweiterung Puchberger Straße 
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Im Zuge der letzten Flªchenwidmungsplanªnderung ĂNeudarstellung 2025/1añ wurde das 

Grundstück Nr. 2974/1 von Grünland Land- und Forstwirtschaft (Glf) in Bauland 

Betriebsgebiet (BB) bzw. öffentliche Verkehrsfläche (Vö) umgewidmet. Zusätzlich wurde 

ein Teilbereich des Grundstücks Nr. 2974/2 von Grünland Land- und Forstwirtschaft (Glf) 

in Grünland ï Lagerplatz sowie in öffentliche Verkehrsfläche umgewidmet. Im Zuge dieser 

Umwidmung wurde auch ein Raumordnungsvertrag gem. § 17 NÖ ROG 2014 

abgeschlossen, um die Mobilisierung der Fläche sicherzustellen. 

 

Abbildung 12: Änderung des Flächenwidmungsplans 

 
Quelle: GIS WN, November 2025 

Durch diese Umwidmung wird die Widmungsgrenze zwischen Bauland Betriebsgebiet (BB) 

und den Grünlandwidmungsarten verschoben. Die aktuellen, für den als Betriebsbauland 

gewidmeten Bereich, geltenden Bebauungsplanbestimmungen sollen künftig für die 

gesamte Betriebsgebietsfläche gelten. Aus diesem Grund werden die 

Bebauungsbestimmungen in den gegenständlichen Bereich übertragen (-/o/8).  

Eine mögliche Erweiterung der südlich angrenzenden Straße wird bei den von der 

Umwidmung betroffenen Flächen mitberücksichtigt. Um eine homogene Entwicklung des 

Betriebsgebiets sicherzustellen, wird an die erweiterten öffentlichen Verkehrsflächen eine 

Freiflächenbestimmung F2 (ĂDie Flªche ist gªrtnerisch zu gestalten.ñ) von 4 m Breite 

ergänzt. Die bestehende Freifläche am westlich anschließenden, bereits als 

Betriebsbauland gewidmeten Bereich, wird nach hinten versetzt, um die notwendigen 

Flächen für eine zukünftige Erweiterung der Verkehrsfläche freizuhalten. 
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Abbildung 13: Ausschnitt des Entwurfes des Bebauungsplanes 

Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 
Stadtentwicklung, November 2025 

Aufgrund der Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung 

(Änderung der Flächenwidmung) ist ein Änderungsanlass für den oben angeführten 

Bereich gegeben.  

3.1.5. Änderungspunkt 5: Nutzungskonzept SEVESO 

Im Zuge der letzten Flªchenwidmungsplanªnderung ĂNeudarstellung 2025/1añ wurden die 

Grundstücke Nr. .6233, 3672/8, 3672/1, 3696/8, 3696/7, 3696/9, 3696/28, 3696/29, 

3696/30, 3696/10, 3696/19, 3696/18, 3696/17, 3696/33, 3696/31, 3696/32 und 3696/27 

von ĂBauland-Wohngebietñ in ĂBauland-Wohngebiet-maximal zwei Wohneinheitenñ 

umgewidmet. Als sachgerechte Voraussetzung zur Freigabe der Aufschließungszonen 

BW-A1 und BB-A1 werden folgende Freigabebedingungen abgeändert bzw. festgelegt: 

ĂAufschlieÇungszonen BW-A1 und BB-A1: - die Erstellung eines mit der Stadt Wiener 

Neustadt abgestimmten und freigegebenen städtebaulichen Nutzungskonzeptes für die 

Neugestaltung des Gesamtbereiches der Aufschließungszonen, wobei im Zuge der 

Erstellung in jedem Fall Aussagen zur angestrebten Bebauungsdichte, Bebauungshöhe 

und zum ErschlieÇungskonzept zu treffen sind.ñ 
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Diese Umwidmung wurde durchgeführt, um im Einfamilienhausgebiet, das sich im 

unmittelbaren Umfeld des Seveso-Betriebes ĂBrenntag CEE GmbHñ befindet, 

problematischen Verdichtungen innerhalb des gefährdeten Bereiches entgegenzuwirken. 

Abbildung 14: Änderung des Flächenwidmungsplans 

 
Quelle: GIS WN, November 2025 

Die Bebauungsbestimmungen sollen für das betroffene Gebiet weiter gelten. Da die neu 

geschaffenen Widmungsgrenzen zeitgleich als Abgrenzungslinie fungieren, werden die 

Bebauungsbestimmungen entsprechend angepasst. Die Änderung der Bauklasse I,II in 

eine maximale Gebäudehöhe von 8 m wird im Punkt 3.2.6. Änderung der Bauklassen in 

Gebäudehöhen behandelt. 
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Abbildung 15: Ausschnitt des Entwurfes des Bebauungsplanes 

 

Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 
Stadtentwicklung, November 2025 

Aufgrund der Änderung der Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung 

(Änderung der Flächenwidmung) ist ein Änderungsanlass für den oben angeführten 

Bereich gegeben.  

3.2.  Planliche Abänderungen im Bebauungsplan aufgrund geänderter 

Rahmenbedingungen  

3.2.1. Änderungspunkt 6: An der Zeiselmauer 

Im südlichen Bereich des Akademieparks legt der Bebauungsplan die besondere 

Einfriedungsbestimmung E05 fest. Diese hat sich in den letzten Jahren verändert, 

weswegen eine Streichung dieser Plandarstellung teilweise notwendig ist.  
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Abbildung 16: Ausschnitt Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

Quelle: GIS WN, November 2025 

Abbildung 17: Ausschnitt Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

Quelle: GIS WN, November 2025 
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Die Einfriedungsbestimmung wurde bereits bei der Erlassung des Bebauungsplans 2009 

festgelegt. Damals wurde die Einfriedungsbestimmung E05 wie folgt festgelegt: 

ĂStraÇenseitige Einfriedungen in Bereichen ohne Einfriedungsgebot sind durchsichtig 

auszuführen. Sockel dürfen hier nicht höher als 60 cm, die gesamte Einfriedung nicht höher 

als 150 cm ausgeführt werden. In Bereichen mit Einfriedungsgebot sind historische 

Einfriedungsmauern (Akademiemauer, Zeiselmauer) zu erhalten.ñ  

Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 2009 

Quelle: Magistrat der Stadt Wiener Neustadt Abteilung 4, Bauamt, Stadt-, und Raumplanung, April 2009 

Abbildung 19: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 2009 

Quelle: Magistrat der Stadt Wiener Neustadt Abteilung 4, Bauamt, Stadt-, und Raumplanung, April 2009 
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In den weiteren Bebauungsplanänderungsverfahren wurden die 

Einfriedungsbestimmungen neu gegliedert und der erste Teil der Bestimmung 

(ĂStraßenseitige Einfriedungen in Bereichen ohne Einfriedungsgebot sind durchsichtig 

auszuführen. Sockel dürfen hier nicht höher als 60 cm, die gesamte Einfriedung nicht höher 

als 150 cm ausgeführt werden.ñ) wurde in einer abgewandelten Form in die allgemeinen 

Einfriedungsbestimmungen ohne Plansignatur übernommen.  

Aktuell ist in der besonderen Einfriedungsbestimmung E05 nur der zweite Teil der alten 

Bestimmung festgehalten und lautet nach § 3 Abs 3 wie folgt: ĂIn Bereichen mit 

Einfriedungsgebot sind historische Einfriedungsmauern (Akademiemauer, Zeiselmauer) zu 

erhalten.ñ Die Zeiselmauer verlªuft nºrdlich der StraÇe ĂAn der Zeiselmauerñ wodurch die 

Festlegung der E05 auf den südlich situierten Grundstücken obsolet wird.  

Abbildung 20: Entwurf Bebauungsplan 2026/1 

Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 
Stadtentwicklung, November 2025 
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Abbildung 21: Entwurf Bebauungsplan 2026/1 

Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 
Stadtentwicklung, November 2025 

Aufgrund der geänderten Grundlagen (Umformulierung der besonderen 

Einfriedungsbestimmungen E05) ist ein Änderungsanlass gegeben. 

3.2.2. Änderungspunkt 7: Hubsteingasse 

Im Ungarviertel wird beabsichtigt, die Grundstücke Nr. 1545/9 und 1545/10 

zusammenzulegen und das neu geschaffene Grundstück offen zu bebauen. Die offene 

Bauweise bzw. die Wahlmöglichkeit zwischen offener und gekuppelter Bauweise ist in den 

umliegenden Baublöcken vorzufinden, unter anderem direkt östlich angrenzend. Zusätzlich 

sind Parzellen südlich der gegenständlichen Grundstücke, im gleichen Baublock, (entlang 

den Straßen Am Krebsenbachl und der Lorenzgasse bis zur Krumpöckgasse) in offener 

Bauweise zu bebauen.  
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Abbildung 22: Ausschnitt Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

 

Quelle: GIS WN, November 2025 

Durch die geplante Zusammenlegung, die keinen weiteren Bebauungsbestimmungen 

widerspricht, sind einerseits die Voraussetzungen für die offene Bauweise, gegenüber der 

gekuppelten Bauweise, gegeben und andererseits bleibt auch die derzeitige Zielsetzung 

der Baukörperkonfiguration gewahrt. Aufgrund der Struktur der umgebenden Bebauung 

lässt sich die geplante Bebauungsweise auch ableiten und wird daher im gegenständlichen 

Änderungspunkt festgelegt.  

Abbildung 23: Entwurf Bebauungsplan 2026/1 

Quelle: Stabsstelle Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, Klima und Energie - Fachverantwortung 
Stadtentwicklung, November 2025 


